
Karlsruhe, Urteil vom 19.11.2013, Az.: 2 O 
92/13; OLG Karlsruhe, Urteile vom 07.05.
2013, Az.: 12 U 153/12, und 27.06.2013, 
Az.: 12 U 127/12) hervorgeht:

„Für die Frage, ob eine ärztliche Leistung 
als ,Beginn der Heilbehandlung‘ anzuse-
hen ist, ist der richtige Bezugspunkt nicht 
der konkrete Auftrag an den Arzt, son-
dern die behandlungsbedürftige Krank-
heit selbst. Zur ,Behandlung‘ einer Krank-
heit gehört nicht nur die unmittelbare 
Heiltätigkeit, sondern auch schon die erste
ärztliche Untersuchung, die auf die Er-
kennung des Leidens abzielt, ohne Rück-
sicht darauf, ob sofort oder erst später 
mit den eigentlichen Heilmaßnahmen be-
gonnen wird.“ Hierauf bezieht sich die
Versicherung und fragt, wann zum ersten 
Mal über die Behandlung gesprochen 
wurde.

Der Versicherungsfall endet nicht mit 
dem Abbruch oder der Beendigung der 
Behandlung, sondern erst dann, wenn
nach objektiven medizinischen Kriterien 
keine Behandlungsbedürftigkeit mehr 
besteht. Es kommt also entscheidend 
auf den Begriff der Behandlungsbedürf-
tigkeit an. 

Trotz der Notwendigkeit von objektiven 
Kriterien ist damit ein Ermessensspielraum
eröffnet. In diesem Zusammenhang kann 
auch die Dringlichkeit der Behandlung 
eine Rolle spielen.

Ist der Verzicht auf eine zahnärztliche 
Behandlung aus objektiver medizinischer 
Sicht gut vertretbar, so gilt die mit einer 
Untersuchung begonnene Heilbehand-
lung als abgeschlossen (vgl. OLG Karlsruhe,
Urteil vom 27.06.2013, Az.: 12 U 127/12).

Der Versicherungsfall ist de� niert als eine 
medizinisch notwendige Heilbehandlung 
einer versicherten Person wegen Krank-
heit oder Unfallfolgen. Der Versicherungs-
fall beginnt nicht bereits mit der Erkran-
kung selbst, sondern erst mit der Heilbe-
handlung. Diese wiederum beginnt mit 
der ersten ärztlichen Untersuchung, wie 
aus der folgenden Entscheidung  (u. a. LG 

Die Vorvertraglichkeit 
aus juristischer Sicht
Zur Leistungsp� icht der privaten Zahnzusatzversicherung

In der modernen Zahnheilkunde gibt es eine Reihe von Behandlungen, deren Kosten von der gesetzlichen Kranken-
versicherung nicht oder nur zum Teil übernommen werden. Deshalb schließen viele Patientinnen und Patienten eine 
private Zahnzusatzversicherung ab. Sie erhalten dann wie Privatversicherte einen Kostenvoranschlag, den sie meist 
bei ihrer Versicherung einreichen. Häu� g schickt die Versicherung anschließend einen Fragebogen und möchte wissen, 
bei welchen Zahnärztinnen und Zahnärzten sie zu welchem Zeitpunkt waren, welche Befunde erhoben wurden und 
über welche Behandlungen gesprochen wurde. War die beantragte Behandlung bereits vor Abschluss der Zusatzver-
sicherung absehbar, besprochen oder auch nur empfohlen, lehnt der Versicherer die Übernahme der Kosten häu� g 
mit der Begründung ab, dass diese Behandlung nicht unter den Versicherungsschutz falle, weil eine sogenannte Vorver-
traglichkeit bestehe. Aus diesem Grund liege kein Versicherungsfall vor. Auf diese Weise wollen Versicherungsunter-
nehmen vermeiden, dass Patienten erst bei Behandlungsbedarf eine Versicherung abschließen und sie die Kosten 
übernehmen müssen. Dieser Standpunkt ist zwar verständlich, aber die Ablehnung nicht in jedem Fall rechtlich korrekt. 
Bei der Beurteilung, ob eine Vorvertraglichkeit vorliegt, kommt es nämlich auf eine Reihe entscheidender Details an, 
die nachfolgend dargestellt werden.
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Kommt es zu einem Rechtsstreit, bedient 
sich das Gericht zur Beurteilung eines 
Sachverständigen. Dennoch ist die Kennt-
nis der Kriterien auch für den Zahnarzt 
von Bedeutung, da er im Vorfeld Anfra-
gen des Versicherers beantworten muss 
und im Gerichtsverfahren als Zeuge hin-
zugezogen werden kann.

Der Versicherungsnehmer hat vor Ab-
schluss des Versicherungsvertrages die 
P� icht, „gefahrerhebliche Umstände“ an-
zuzeigen (§ 19 Abs. 1 S. 1 VVG). Bei un-
vollständigen Angaben kann die Leistungs-
p� icht des Versicherers entfallen, wenn 
er sich darauf beruft, dass er bei Kenntnis
der verschwiegenen Vorerkrankung den 
Vertrag nicht abgeschlossen hätte. Bei
der gerichtlichen Beurteilung kommt es 
unter anderem darauf an, ob es dem Ver-
sicherungsnehmer bewusst sein musste, 
dass er relevante Erkrankungen verschwie-
gen hat. Hierbei ist von Bedeutung, wann 
von einem arglistigen Verschweigen aus-

zugehen ist (OLG Karlsruhe, Urteil vom 
01.10.2018, Az.: 9 U 165/16).

„Beim Verschweigen leichterer Erkrankun-
gen oder solcher, die vom Versicherungs-
nehmer als solche angesehen werden, 
wird der Beweis dagegen häu� g als nicht 
geführt angesehen werden können.“ (LG
Karlsruhe, Urteil vom 19.11.2013, Az.: 2 O 
92/13; vgl. auch BGH, Urteil vom 28.02.
2007, Az.: IV ZR 331/05, VersR 2007, 785)

Teilweise füllt auch der Versicherungs-
makler anhand der mündlichen Auskünfte
des Versicherungsnehmers den Frage-
bogen aus. Lässt sich hier eine nur ober-
� ächliche Befragung belegen, geht dies 
zulasten des Versicherers, da der Makler 
als Vertreter der Versicherung gilt. Nach 
der Auge-und-Ohr-Rechtsprechung lässt 
sich, wenn der Versicherungsagent das
Formular ausgefüllt hat, allein mit dem 
Formular nicht beweisen, dass der Ver-
sicherungsnehmer falsche Angaben ge-
macht hat, sofern dieser substanziiert
behauptet, den Agenten mündlich zu-
treffend unterrichtet zu haben (vgl. BGH, 
Urteil vom 10.10.2001, Az.: IV ZR 6/01; 
OLG Saarbrücken, Urteil vom 07.05.2014, 
Az.: 5 U 45/13).

Auf dem zahnmedizinischen Fachgebiet 
kommt es vor allem auf die Beurteilung 
der Behandlungsbedürftigkeit zum Zeit-
punkt des Vertragsabschlusses an. Hier 
sind verschiedene Konstellationen zu un-
terscheiden:

Der Patient hat vor Abschluss der Versiche-
rung Beschwerden, zum Beispiel Schmer-
zen, einen Abszess mit Notwendigkeit 
der Zahnentfernung und anschließender 
Lückenversorgung, überkronungsbedürf-
tige Zähne oder eine nicht funktionstüch-
tige Prothese wegen Alveolarfortsatz-
atrophie. In dieser Situation besteht Be-
handlungsbedürftigkeit. Der Patient geht 
zum Zahnarzt, dieser stellt die Behand-
lungsnotwendigkeit fest und beginnt die 
Heilbehandlung. Wurde der Versiche-
rungsvertrag erst nach dem Zahnarztbe-
such abgeschlossen, liegt Vorvertraglich-
keit vor, die Behandlungskosten werden 
von der Zusatzversicherung nicht über-
nommen.

Auch über längere Zeit fortgesetzte Be-
handlungen wie 13-mal durchgeführte 
Antibiotikagaben zum Brückenerhalt ohne
die absehbar erforderliche de� nitive Be-
seitigung der Ursache und zwischenzeit-
lichem Versicherungsabschluss lassen den 
Schluss zu, dass die Behandlung zum Zeit-
punkt des Versicherungsabschlusses noch 
nicht beendet war und somit weiter Be-
handlungsbedürftigkeit bestand (vgl. LG 
Osnabrück, Urteil vom 16.02.2012, Az.: 
9 O 760/11).

Ist das Gebiss zum Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses einwandfrei versorgt, 
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gibt es also keinerlei Beschwerden, be-
steht auch keine Indikation für therapeu-
tische Maßnahmen und es liegt somit 
kein Behandlungsbedarf vor. Wenn zu 
einem späteren Zeitpunkt Behandlungs-
maßnahmen erforderlich werden, fallen 
diese in die vertraglich vereinbarte Leis-
tungsp� icht. Der zeitliche Abstand zwi-
schen Vertragsabschluss und Eintreten 
der Behandlungsnotwendigkeit ist nicht 
de� niert, hier hängt es von der gutachter-
lichen Bewertung des Einzelfalles ab. So 
kann zum Beispiel jederzeit eine Pulpitis 
auftreten, sodass der Behandlungsfall 
beginnen würde. Die Tatsache, dass ein 
wurzelgefüllter Zahn statistisch erwarten 
lässt, dass er irgendwann einmal Beschwer-
den verursachen kann, begründet also 
keine Vorvertraglichkeit. Dies gilt auch
dann, wenn eine Wurzelfüllung nicht op-
timal ist, da auch solche Zähne langfristig 
beschwerdefrei sein können. Gleiches gilt 
für funktionstüchtige festsitzende oder 
herausnehmbare Prothetik. Entscheidend 
ist der fehlende Behandlungsbedarf zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Hier 
ist die Beurteilung klar. Die Argumenta-
tion, dass zum Beispiel ein wurzelgefüll-
ter Zahn irgendwann verloren geht, kann 
demnach ebenfalls keine Vorvertraglich-
keit begründen.

„Das gegenteilige Verständnis würde viel-
mehr dazu führen, dass nach einer ersten 
Behandlung eines Zahnes jegliche weitere 
Behandlung immer noch Bestandteil der 
ersten Behandlung wäre.“ (LG München I,
Urteil vom 25.11.2015, Az.: 23 O 3035/14)

Strittig sind hingegen Konstellationen, in 
denen vor Vertragsabschluss vom Zahn-
arzt bereits Behandlungsvorschläge ge-
macht wurden. Im Falle eines Kostenvor-
anschlages oder einer Rechnung stellt der 

Versicherer in der Regel die Frage, bei wem
der Patient zuvor in Behandlung war und 
welche Maßnahmen empfohlen wurden. 
Ist die geplante Maßnahme bereits ange-
sprochen worden, lehnt er oft die Kosten-
übernahme ab. Damit stellt sich die Frage, 
ob dies im konkreten Fall rechtens ist. 

Rechtliche Kriterien

Die rechtlichen Beurteilungskriterien wer-
den vom LG München I (Urteil vom 
25.11.2015, Az.: 23 O 3035/14) folgender-
maßen formuliert: „Die Frage, ob die vor-
herige Behandlung, die mit der Diagnose 
beginnt, abgeschlossen ist, weil keine 
aktuelle medizinische Notwendigkeit für 
die Fortsetzung der Behandlung bestand, 
beantwortet sich nicht nach der subjekti-
ven Einschätzung des Patienten oder des 
Arztes, sondern richtet sich allein nach 
objektiven Kriterien. Zwar ist der Versi-
cherte, wenn er wegen einer Krankheit 
einen Arzt einmal in Anspruch genom-
men hat, grundsätzlich daran gehindert, 
den Versicherungsfall willkürlich abzu-
brechen und einen neuen zu einem ihm 
geeignet erscheinenden Zeitpunkt zu be-
ginnen, obwohl es sich tatsächlich um die 
Weiterbehandlung der früheren Krank-
heit handelt (BGH, Urteil vom 14.12.1977, 
Az.: IV ZR 12/76).

Das bedeutet aber nicht, dass der Versi-
cherungsfall nie enden und ohne jegliche 
Einschränkung sämtliche Folgebehand-
lungen mitumfassen würde. Vielmehr 
kommt es darauf an, ob die medizinische 
Heilbehandlung beendet oder lediglich 
unterbrochen war. Regelmäßig entfällt 
die Behandlungsbedürftigkeit ab dem 
Zeitpunkt, ab dem die Fortführung der 
Heilbehandlung medizinisch nicht mehr 
notwendig ist. Mit dieser Begriffsbestim-
mung wird für die Beendigung des Ver-
sicherungsfalles an denselben Umstand 
angeknüpft, der für dessen Eintritt maß-
geblich ist, nämlich den Beginn einer me-
dizinisch objektiv notwendigen Heilbe-
handlung. Maßgeblich ist dabei, ob die 
Behandlungsbedürftigkeit nach der letz-
ten auf Heilung gerichteten Behandlung 
entfallen ist. Dies bemisst sich nicht nach 
subjektiven, sondern objektiven Kriterien  
(BGH, Urteil vom 14.12.1977, Az.: IV ZR 12/
76; OLG Stuttgart, Urteil vom 07.07.2011, 
Az.: 7 U 27/11).

Insofern genügt es, dass der objektive 
medizinische Befund es nach dem Stand 
der medizinischen Wissenschaft aus ob-
jektiv vertretbar erscheinen lässt, die Be-
handlung als medizinisch erforderlich 
anzusehen. Damit ist ein nach objektiven 
Kriterien zu bestimmender Entscheidungs-
spielraum für das ,Wie‘ und ,Ob‘ der Be-
handlung eröffnet. Dies gilt entsprechend 
für deren Beendigung, sodass für die 
Beurteilung, ob die Behandlungsbedürf-
tigkeit entfallen ist, weil sie medizinisch 
nicht mehr notwendig ist, derselbe durch 
die Vertretbarkeit der getroffenen Ent-
scheidung begrenzte Beurteilungsspiel-
raum eröffnet ist. Auch insofern wird der 
Entscheidungsspielraum nicht durch die 
subjektive Einschätzung des behandeln-
den Arztes de� niert, sondern ist anhand 
einer objektiven Sicht nach Maßgabe des 
Standes der medizinischen Wissenschaft 
zu beurteilen. Das Zeugnis des behan-
delnden Arztes allein ist dabei kein ge-
eignetes Beweismittel für die Ermittlung 
der Grenzen der vertretbaren Entschei-
dungen; vielmehr bedarf es hierfür der 
Einholung eines Sachverständigengut-
achtens.“ (LG München I, Urteil vom 
25.11.2015, Az.: 23 O 3035/14)

Beispiele

Es kommt also auf die Details an. Im Fol-
genden sollen diesbezügliche Überle-
gungen anhand von Beispielen dargelegt 
werden.

1.  Parodontal erkranktes Gebiss
 Eine Gingivitis oder parodontale Erkran-
kung stellt einen behandlungsbedürf-
tigen Befund dar. Hier stellt sich die 
Frage, ob die Behandlung zu einem 
bestimmten Zeitpunkt als abgeschlos-
sen angesehen werden kann. Da der 
Versicherungsfall nicht bereits mit dem 
Abbruch oder der Beendigung der Be-
handlung endet, sondern erst dann, 
wenn keine Behandlungsbedürftigkeit 
besteht, ist dieser Umstand zu würdi-
gen. Weitere Behandlungsbedürftigkeit
wird anzunehmen sein, wenn Zähne 
bereits im Zuge der Behandlung vor 
Erreichen des Stadiums der Erhaltungs-
therapie aus parodontalen Gründen 
verloren gehen. Kommt es später zu 
einem Zahnverlust, wird die Beurtei-
lung vor allem die Zeitabläufe und den 

Vorvertrag-
lichkeit ist 
fraglich

Vorvertrag-
lichkeit ist 
fraglich

praxis BLZK

42 BZB September 2023



43

Erfolg der Therapie berücksichtigen 
müssen, um gegebenenfalls die Been-
digung des Behandlungsfalles festzu-
stellen. Ein nach Versicherungsabschluss
auftretender kariesbedingter Zahnver-
lust hat nichts mit Parodontitis zu tun. 
Die Versicherung kann argumentieren, 
dass es sich um eine Dauererkrankung 
handelt. Ein Gutachter wird zu beurtei-
len haben, wie eine erfolgreiche The-
rapie aussehen kann.

2. Prothese
Solange eine Prothese funktionstüch-
tig ist, besteht kein Behandlungsbedarf.
Auch wenn Reparaturen erforderlich 
werden, der Zahnarzt darauf hinweist, 
dass diese nicht lange halten werden 
und eine Neuanfertigung oder Implan-
tate zu empfehlen/erforderlich sind, 
begründet diese Empfehlung allein 
noch keine Behandlungsnotwendig-
keit. Wenn der Patient sich für eine Re-
paratur entscheidet und die Prothese 
dann eine angemessene Zeit vor Ver-
tragsabschluss funktionstüchtig ist, ist 
die Vorvertraglichkeit nicht gegeben, 
da zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses keine Behandlungsnotwen-
digkeit besteht (LG München I, Urteil 
vom 25.11.2015, Az.: 23 O 3035/14).

3. Krone
Immer wieder stellt sich die Frage, ob 
ein Zahn bei großen Füllungen wegen 
Frakturgefahr nicht besser überkront 
werden sollte. Ist die Krone frakturiert, 
besteht Behandlungsnotwendigkeit. 
Solange der Zahn mit konservativen 
Mitteln wieder funktionstüchtig ge-
macht werden kann und dieser Zu-
stand eine gewisse Zeit besteht, gibt es 
keine Behandlungsnotwendigkeit mehr,
der Behandlungsfall ist abgeschlossen. 
Dies gilt auch dann, wenn der Zahn-
arzt eine Überkronung empfohlen hat.

Bei der Beurteilung ist auch zu berück-
sichtigen, dass im Rahmen der Aufklärung
vom Zahnarzt verschiedene Möglichkei-
ten der Behandlung anzusprechen sind. 
Diese reichen von einfachen über bessere, 
komfortablere, optimale bis hin zu maxi-
malen Versorgungen. Allein diese Be-
handlungsvorschläge begründen jeder
für sich noch keine medizinische Notwen-
digkeit einer Heilbehandlung und damit 

noch keine Vorvertraglichkeit, wenngleich
sie medizinisch indiziert, sinnvoll und ver-
tretbar sein können. Der Patient kann sich 
zu jeder Maßnahme entscheiden, die die 
Krankheit oder das Leiden behandelt. Ist 
diese Maßnahme erfolgreich abgeschlos-
sen, besteht keine Behandlungsbedürf-
tigkeit mehr, der Behandlungsfall ist dann 
abgeschlossen.

Weiter entspricht es der allgemeinen Erfah-
rung, dass auch suboptimal erscheinende
Versorgungen sehr lange funktionstüch-
tig sein können. Dem widerspricht nicht, 
dass zur Verbesserung der Situation wei-
tere Behandlungen möglich sind und dann
auch eine medizinische Indikation gege-
ben ist, diese durchzuführen.

Schließlich müssen sich die Vorstellung des
Zahnarztes über eine sinnvolle Behand-
lungsvorgehensweise und die Vorstellun-
gen des Patienten über das Erfordernis und
die Notwendigkeit einer Behandlung nicht
decken: „Dass eine höherwertige Behand-
lung möglich gewesen wäre, steht einer 
Beendigung der Heilbehandlung nicht 
entgegen. Eine medizinische Behandlung 
ist nämlich nicht erst dann abgeschlossen, 
wenn sie die höchstwertige oder best-
mögliche ist“, so das LG München I, Urteil 
vom 25.11.2015, Az.: 23 O 3035/14.

Die Argumentation des Versicherers, dass 
bei bestimmten Konstellationen (lange 
Brücken, wurzelgefüllte Zähne) mit weite-
ren Maßnahmen zu rechnen ist, ist recht-

lich nicht relevant, da sogar jeder gesunde 
Zahn irgendwann verloren gehen kann. 
Diese Argumentation widerspricht dem 
Grundprinzip der Versicherung, mit dem 
künftige mögliche Risiken gegen Zahlung 
einer Prämie versichert werden.

Vorvertraglichkeit ist dann gegeben, wenn
vor Vertragsabschluss Behandlungsnot-
wendigkeit bestand und die Heilbehand-
lung nicht abgeschlossen war. Behand-
lungsvorschläge, die vor Vertragsabschluss 
gemacht wurden, begründen nicht auto-
matisch eine Vorvertraglichkeit. Bei der 
Beurteilung kommt es auf verschiedene 
Details an, die stets anhand objektiver
Kriterien und nicht nach der subjektiven 
Einschätzung des Patienten oder des Zahn-
arztes zu treffen sind. Der verbleibende 
Ermessensspielraum ist im Prozess nach 
dem Stand der medizinischen Wissen-
schaft zu beurteilen. Diesen legt regel-
mäßig eine Sachverständige oder ein 
Sachverständiger dar.
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